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41. erinnert an ihre Resolutionen betreffend die Folgen
der Katastrophe von Tschernobyl, insbesondere die Resolu-
tionen 51/138 B vom 13. Dezember 1996 und 52/172 vom
16. Dezember 1997, und ermutigt die Hauptabteilung Presse
und Information, in Zusammenarbeit mit den interessierten
Ländern und den in Betracht kommenden Organisationen und
Organen des Systems der Vereinten Nationen auch weiterhin
geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die Öffentlichkeit bes-
ser über die Folgen dieser Katastrophe aufzuklären;

42. ersucht den Generalsekretär, dem Informationsaus-
schuß auf seiner einundzwanzigsten Tagung im Jahr 1999 und
der Generalversammlung auf ihrer vierundfünfzigsten Tagung
im Jahr 1999 über die Tätigkeit der Hauptabteilung Presse und
Information und über die Durchführung der in dieser Resolu-
tion enthaltenen Empfehlungen Bericht zu erstatten;

43. beschließt, daß der Bericht des Informationsausschus-
ses ab der einundzwanzigsten Tagung des Ausschusses von
einer allen Mitgliedstaaten offenstehenden Arbeitsgruppe er-
stellt wird;

44. ersucht den Informationsausschuß, der Generalver-
sammlung auf ihrer vierundfünfzigsten Tagung Bericht zu er-
statten;

45. beschließt, den Punkt "Informationsfragen" in die
vorläufige Tagesordnung ihrer vierundfünfzigsten Tagung auf-
zunehmen.

78. Plenarsitzung
3. Dezember 1998

53/60. Informationen aus den Gebieten ohne Selbstregie-
rung, übermittelt gemäß Artikel 73 e) der Charta
der Vereinten Nationen

Die Generalversammlung,

nach Prüfung des Kapitels im Bericht des Sonderausschus-
ses für den Stand der Verwirklichung der Erklärung über die
Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völ-
ker über die gemäß Artikel 73 e) der Charta der Vereinten Na-
tionen übermittelten Informationen aus den Gebieten ohne
Selbstregierung81 und nach Prüfung der vom Sonderausschuß
hinsichtlich dieser Informationen ergriffenen Maßnahmen,

sowie nach Prüfung des Berichts des Generalsekretärs82,

unter Hinweis auf ihre Resolution 1970 (XVIII) vom
16. Dezember 1963, worin sie den Sonderausschuß ersucht hat,
die dem Generalsekretär gemäß Artikel 73 e) der Charta der
Vereinten Nationen übermittelten Informationen zu untersu-
chen und sie bei der Prüfung des Standes der Verwirklichung
der in ihrer Resolution 1514 (XV) vom 14. Dezember 1960
enthaltenen Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit
an koloniale Länder und Völker voll zu berücksichtigen,

81 A/53/23 (Teil IV), Kap. VIII. Der endgültige Wortlaut findet sich in: Offi-
zielles Protokoll der Generalversammlung, Dreiundfünfzigste Tagung, Beila-
ge 23.

82 A/53/263.

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 52/71 vom 10. De-
zember 1997, worin sie den Sonderausschuß ersucht hat, die
ihm mit Resolution 1970 (XVIII) übertragenen Aufgaben wei-
ter wahrzunehmen,

betonend, wie wichtig es ist, daß die Verwaltungsmächte
insbesondere im Hinblick auf die vom Sekretariat zu erstellen-
den Arbeitspapiere über die jeweiligen Gebiete rechtzeitig aus-
reichende Informationen gemäß Artikel 73 e) der Charta über-
mitteln,

1. billigt  das Kapitel im Bericht des Sonderausschusses
für den Stand der Verwirklichung der Erklärung über die Ge-
währung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker,
das sich auf die gemäß Artikel 73 e) der Charta der Vereinten
Nationen übermittelten Informationen aus den Gebieten ohne
Selbstregierung bezieht81;

2. erklärt erneut, daß die jeweilige Verwaltungsmacht
weiterhin gemäß Artikel 73 e) der Charta Informationen über
das betreffende Gebiet übermitteln soll, solange kein Beschluß
der Generalversammlung selbst vorliegt, wonach ein Gebiet
ohne Selbstregierung die volle Selbstregierung nach Kapitel XI
der Charta erlangt hat;

3. ersucht die betreffenden Verwaltungsmächte, dem
Generalsekretär jetzt und auch künftig spätestens sechs Monate
nach Ablauf des Verwaltungsjahres in den jeweiligen Gebieten
die in Artikel 73 e) der Charta vorgeschriebenen Informationen
sowie möglichst ausführliche Informationen über politische und
konstitutionelle Entwicklungen in diesen Gebieten zu übermit-
teln;

4. ersucht den Generalsekretär, im Zusammenhang mit
der Erstellung der Arbeitspapiere über die jeweiligen Gebiete
auch weiterhin dafür Sorge zu tragen, daß ausreichende Infor-
mationen aus allen verfügbaren veröffentlichten Quellen heran-
gezogen werden;

5. ersucht den Sonderausschuß, die ihm mit Resolution
1970 (XVIII) übertragenen Aufgaben nach den üblichen Ver-
fahren weiterhin wahrzunehmen und der Generalversammlung
auf ihrer vierundfünfzigsten Tagung darüber Bericht zu erstat-
ten.

78. Plenarsitzung
3. Dezember 1998

53/61. Wirtschaftliche und sonstige Aktivitäten, die sich
nachteilig auf die Interessen der Völker der Gebie-
te ohne Selbstregierung auswirken

Die Generalversammlung,

nach Behandlung des Punktes "Wirtschaftliche und sonsti-
ge Aktivitäten, die sich nachteilig auf die Interessen der Völker
der Gebiete ohne Selbstregierung auswirken",

nach Prüfung des diese Frage betreffenden Kapitels im Be-
richt des Sonderausschusses für den Stand der Verwirklichung



158 Generalversammlung – Dreiundfünfzigste Tagung

der Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an ko-
loniale Länder und Völker83,

unter Hinweis auf ihre Resolution 1514 (XV) vom 14. De-
zember 1960 sowie auf alle anderen einschlägigen Resolutio-
nen, darunter insbesondere Resolution 46/181 vom 19. De-
zember 1991,

in Bekräftigung der nach der Charta der Vereinten Nationen
bestehenden feierlichen Verpflichtung der Verwaltungsmächte,
den politischen, wirtschaftlichen, sozialen und bildungs-
mäßigen Fortschritt der Einwohner der ihrer Verwaltung unter-
stehenden Gebiete zu fördern sowie die menschlichen und na-
türlichen Ressourcen dieser Gebiete vor Mißbrauch zu schüt-
zen,

sowie erneut erklärend, daß jede wirtschaftliche und sonsti-
ge Aktivität, die sich nachteilig auf die Interessen der Völker
der Gebiete ohne Selbstbestimmung und auf die Ausübung ih-
res Rechts auf Selbstbestimmung im Einklang mit der Charta
der Vereinten Nationen und der Resolution 1514 (XV) der Ge-
neralversammlung auswirkt, im Widerspruch zu den Zielen und
Grundsätzen der Charta steht,

ferner erneut erklärend, daß die natürlichen Ressourcen das
Erbe der Völker der Gebiete ohne Selbstregierung, namentlich
auch der autochthonen Bevölkerungsgruppen, sind,

im Bewußtsein der Besonderheiten der geographischen La-
ge, der Größe und der wirtschaftlichen Gegebenheiten jedes
solchen Gebiets und eingedenk der Notwendigkeit, die Stabili-
tät, Diversifizierung und Stärkung der Wirtschaft eines jeden
Gebiets zu fördern,

sich dessen bewußt, daß die kleinen Hoheitsgebiete für
Naturkatastrophen und die Zerstörung der Umwelt besonders
anfällig sind,

sowie sich dessen bewußt, daß ausländische Wirtschaftsin-
vestitionen, sofern sie in Zusammenarbeit mit der Bevölkerung
der Gebiete ohne Selbstregierung erfolgen und ihren Wünschen
entsprechen, einen wertvollen Beitrag zur sozioökonomischen
Entwicklung dieser Gebiete sowie zur Ausübung ihres Rechts
auf Selbstbestimmung leisten können,

besorgt über alle Aktivitäten, deren Ziel darin besteht, die
natürlichen und menschlichen Ressourcen der Gebiete ohne
Selbstregierung entgegen den Interessen der Bewohner dieser
Gebiete auszubeuten,

eingedenk der einschlägigen Bestimmungen der Schlußdo-
kumente der aufeinanderfolgenden Konferenzen der Staats-
und Regierungschefs der nichtgebundenen Länder sowie der
von der Versammlung der Staats- und Regierungschefs der Or-
ganisation der afrikanischen Einheit, dem Südpazifischen Fo-
rum und der Karibischen Gemeinschaft verabschiedeten Reso-
lutionen,

83 A/53/23 (Teil III), Kap. V. Der endgültige Wortlaut findet sich in: Offi-
zielles Protokoll der Generalversammlung. Dreiundfünfzigste Tagung, Beila-
ge 23.

1. bekräftigt das Recht der Völker der Gebiete ohne
Selbstregierung auf Selbstbestimmung im Einklang mit der
Charta der Vereinten Nationen und der Resolution 1514 (XV)
der Generalversammlung, welche die Erklärung über die Ge-
währung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker
enthält, sowie ihr Recht darauf, ihre natürlichen Ressourcen zu
nutzen und zu ihrem eigenen Wohl darüber zu verfügen;

2. bestätigt den Wert ausländischer Wirtschaftsinvesti-
tionen, die in Zusammenarbeit mit der Bevölkerung der Ge-
biete ohne Selbstregierung und entsprechend ihren Wünschen
mit dem Ziel erfolgen, einen wirksamen Beitrag zur sozioöko-
nomischen Entwicklung dieser Gebiete zu leisten;

3. erklärt erneut, daß die Verwaltungsmächte nach der
Charta dafür verantwortlich sind, den politischen, wirtschaftli-
chen, sozialen und bildungsmäßigen Fortschritt der Gebiete
ohne Selbstregierung zu fördern, und bekräftigt die legitimen
Rechte der Völker dieser Gebiete auf ihre natürlichen Ressour-
cen;

4. bekräftigt ihre Besorgnis über alle Aktivitäten, die
darauf gerichtet sind, die natürlichen Ressourcen, die das Erbe
der Völker der Gebiete ohne Selbstregierung, einschließlich der
autochthonen Bevölkerungsgruppen, in der Karibik, im Pazifik
und in anderen Regionen sind, sowie ihre menschlichen Res-
sourcen entgegen den Interessen dieser Bevölkerung und auf
eine Weise auszubeuten, die sie ihrer Verfügungsgewalt über
diese Ressourcen beraubt;

5. stellt fest, daß alle wirtschaftlichen und sonstigen Ak-
tivitäten, die sich nachteilig auf die Interessen der Völker der
Gebiete ohne Selbstregierung auswirken, vermieden werden
müssen;

6. fordert alle Regierungen abermals auf, soweit nicht
bereits geschehen, im Einklang mit den einschlägigen Bestim-
mungen der Resolution 2621 (XXV) der Generalversammlung
vom 12. Oktober 1970 Gesetzgebungs-, Verwaltungs- und an-
dere Maßnahmen bezüglich ihrer Staatsangehörigen und der
ihrer Rechtsprechung unterstehenden juristischen Personen zu
ergreifen, die in Gebieten ohne Selbstregierung Unternehmen
besitzen und betreiben, die den Interessen der Einwohner die-
ser Gebiete abträglich sind, damit der Tätigkeit solcher Unter-
nehmen ein Ende gesetzt wird;

7. erklärt erneut, daß die in Verletzung der einschlägi-
gen Resolutionen der Vereinten Nationen erfolgende miß-
bräuchliche Ausbeutung und Plünderung der Meeres- und der
sonstigen natürlichen Ressourcen der Gebiete ohne Selbstregie-
rung eine Bedrohung der Unversehrtheit und des Wohlstands
dieser Gebiete darstellt;

8. bittet alle Regierungen und Organisationen des Sy-
stems der Vereinten Nationen, im Rahmen des Möglichen alles
zu tun, um sicherzustellen, daß die ständige Souveränität der
Völker der Gebiete ohne Selbstregierung über ihre natürlichen
Ressourcen voll respektiert und geschützt wird;
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9. fordert die betreffenden Verwaltungsmächte nach-
drücklich auf, wirksame Maßnahmen zu ergreifen, um das un-
veräußerliche Recht der Völker der Gebiete ohne Selbstregie-
rung auf ihre natürlichen Ressourcen sowie ihr Recht auf Aus-
übung und Beibehaltung der Verfügungsgewalt über die künf-
tige Erschließung dieser Ressourcen zu sichern und zu garan-
tieren, und ersucht die Verwaltungsmächte, alle erforderlichen
Maßnahmen zum Schutz der Eigentumsrechte der Völker die-
ser Gebiete zu ergreifen;

10. fordert die betreffenden Verwaltungsmächte auf, dafür
zu sorgen, daß in den ihrer Verwaltung unterstehenden Ho-
heitsgebieten keine diskriminierenden Arbeitsbedingungen
herrschen, sowie in jedem Hoheitsgebiet ein gerechtes Entloh-
nungssystem zu fördern, das ohne Diskriminierung für alle Be-
wohner gilt;

11. ersucht den Generalsekretär, die Weltöffentlichkeit
auch weiterhin mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln über
jede Aktivität zu informieren, die sich nachteilig auf die Aus-
übung des Selbstbestimmungsrechts der Völker von Gebieten
ohne Selbstregierung im Einklang mit der Charta und der Re-
solution 1514 (XV) der Generalversammlung auswirkt;

12. appelliert an die Massenmedien, die Gewerkschaften
und die nichtstaatlichen Organisationen sowie an Einzelperso-
nen, ihre Bemühungen um die Förderung des wirtschaftlichen
Wohls der Völker von Gebieten ohne Selbstregierung fortzu-
setzen;

13. beschließt, die Lage in den Gebieten ohne Selbstregie-
rung zu verfolgen, um sicherzustellen, daß die gesamte Wirt-
schaftstätigkeit in diesen Gebieten auf die Stärkung und Diver-
sifizierung ihrer Volkswirtschaften im Interesse der Völker der
Gebiete ohne Selbstregierung, einschließlich der autochthonen
Bevölkerungsgruppen, und auf die Förderung der wirtschaftli-
chen und finanziellen Existenzfähigkeit dieser Hoheitsgebiete
gerichtet ist;

14. ersucht den Sonderausschuß für den Stand der Ver-
wirklichung der Erklärung über die Gewährung der Unabhän-
gigkeit an koloniale Länder und Völker, diese Frage auch wei-
terhin zu prüfen und der Generalversammlung auf ihrer vier-
undfünfzigsten Tagung darüber Bericht zu erstatten.

78. Plenarsitzung
3. Dezember 1998

53/62. Verwirklichung der Erklärung über die Gewäh-
rung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und
Völker durch die Sonderorganisationen und die
den Vereinten Nationen angeschlossenen interna-
tionalen Institutionen

Die Generalversammlung,

nach Behandlung des Punktes "Verwirklichung der Erklä-
rung über die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale

Länder und Völker durch die Sonderorganisationen und die den
Vereinten Nationen angeschlossenen internationalen Institutio-
nen",

sowie nach Behandlung der zu dieser Frage vorgelegten
Berichte des Generalsekretärs84 und des amtierenden Vorsit-
zenden des Sonderausschusses für den Stand der Verwirkli-
chung der Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit
an koloniale Länder und Völker über seine Konsultationen mit
dem Präsidenten des Wirtschafts- und Sozialrats85,

nach Prüfung des diese Frage betreffenden Kapitels im Be-
richt des Sonderausschusses86,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 1514 (XV) vom
14. Dezember 1960 und 1541 (XV) vom 15. Dezember 1960,
die Resolutionen des Sonderausschusses sowie die anderen
einschlägigen Resolutionen und Beschlüsse, insbesondere die
Resolution 1997/66 des Wirtschafts- und Sozialrats vom
25. Juli 1997,

eingedenk der einschlägigen Bestimmungen der Schlußdo-
kumente der aufeinanderfolgenden Konferenzen der Staats-
und Regierungschefs der nichtgebundenen Länder sowie der
von der Versammlung der Staats- und Regierungschefs der Or-
ganisation der afrikanischen Einheit, dem Südpazifischen Fo-
rum und der Karibischen Gemeinschaft verabschiedeten Reso-
lutionen,

sich der Notwendigkeit bewußt, die Verwirklichung der in
ihrer Resolution 1514 (XV) enthaltenen Erklärung über die
Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völ-
ker zu erleichtern,

in Anbetracht dessen, daß die große Mehrheit der verblei-
benden Gebiete ohne Selbstregierung kleine Inselgebiete sind,

mit Genugtuung über die Hilfe, die den Gebieten ohne
Selbstregierung von bestimmten Sonderorganisationen und
anderen Organisationen des Systems der Vereinten Nationen,
insbesondere vom Entwicklungsprogramm der Vereinten Na-
tionen, gewährt wird,

betonend, daß die Planung und Verwirklichung einer nach-
haltigen Entwicklung der kleinen Inselgebiete ohne Selbstre-
gierung aufgrund ihrer begrenzten Entwicklungsmöglichkeiten
besondere Herausforderungen mit sich bringen, mit denen sie
ohne die weitere Zusammenarbeit und Unterstützung der Son-
derorganisationen und anderen Organisationen des Systems der
Vereinten Nationen nur schwer fertig werden können,

sowie betonend, daß es wichtig ist, die erforderlichen Mittel
zur Finanzierung umfangreicherer Hilfsprogramme für die be-
troffenen Völker zu beschaffen, und daß in dieser Hinsicht die

84 A/53/130 und Korr.1.
85 A/AC.109/L.1880.
86 A/53/23 (Teil IV), Kap. VII. Der endgültige Wortlaut findet sich in: Offi-

zielles Protokoll der Generalversammlung, Dreiundfünfzigste Tagung, Beila-
ge 23.




